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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Montag / den 17 Nov. i8oc>. Drittes Quartal. Den 26 Brümäre IX.

Gesetzgebender Nach.

Gesetzesvorschlag über die Competenz
d e r u n t e r n G e r ichte und die Formen
der Appellation an den oberste? G e-

richtshof.
Der gesetzgebende Rath hat in Betrachtung gezogen:

daß der bürgerliche Prozcßgang verkürzt werden müsse,

so viel immer ohne Verwirrung desselben geschehen

kann; indem biZdahin sowohl durch muihwillige Um-
triebe streitsüchtiger Menschen als aber durch Fehler,
hastlgcell ver CI»ki>4,kr»>gl» sivh V,.«.

überflüßige Weitläufigkeit eingeschlichen haben; daß

auch die Appellationen und Weiterszichung von Civil-

urtheilen, vorzüglich aber der Weg der Cassation solcher

Civilurthcile vor dem obersten Gerichtshof und die da-

durch veranlaßten absoluten Schiedsgerichte die strei-

tenden Partheyen in grosse Weitläufigkeilen, Zeitverlust

und Kosten führen.
Um nun den Fehlern des Prozeßgangs so viel es

dermal möglich ist, zu steuren, hat der gesetzgebende

Rath beschlossen:

Bestimmung der Competenz der ver-
schiedenen Gerichte und Form der
Weiterszichung.

I. T i tel.
Von der Competenz der Distrikts, und

Can ton sg er ich te und derselben
Bestimmung.

Z. >. In denjenigen Gegenden wo die Instruktion
einer Civilvrozedur bloß mündlich geschieht, soll der

Vertrag beyder Partheyen in Beziehung sowohl auf die

Thatsachen, auf welche der Kläger seine Klage und

der Beklagte seine Antwort stazl, als aber auf die Ge«

setze-, Titel und Rechte, deren sich jede Parthey zu

getrèsten vermeint nebst dem Schluß und Gegenschlnf,
von dem D-istriktsgerichtschreibcr sorgfältig und getrennt
zu Papier gebracht, den Partheyen zur Genehmigung
oder Verbesserung vorgelesen, und dem Urtheil des Ge»

richts, welches motivirk senn soll, vorausgestzt werden.
Eben so sollen auch die abfälligen Aussagen von Zeugen
sorgfältig niedergeschrieben, ihnen auf Begehren vor»
gelesen und dem Urtheil allemal beygefügt werden.

2. Es mag eine Civilprozedur mündlich oder schrift-
Uh instrnirl worden seyn, so soll allemal ein Verzeich-

iur Pro.
zedur gehören, bey dem Ablpruch des DmrMsWuchiv,
vor dem Urtheil zu Protokoll gebracht mid auch dem

Urtheil bey feiner Ausfertigung voraus einverleibet wer.
den. Falls die Partheyen fieh deßhalb nicht vergleichen,

könnten, soll der Richter über die Prozcdürlichkeit der

streitigen Schriften oder Titel sogleich absprechen.

;. Die Distriktsgerichte sprechen endlich und map-

pellabel über Ansprachen, deren Werth die Summe

von 7o Fr. nicht übersteigt.

4. Sie sprechen fcrncrs endlich oder inappellabel

über alle Beyhändcl, deren Entscheid keinen unmittcl.

baren Einfluß auf die Beurtheilung des Hauptgeschäfts

haben kann, wenn schon das Hauptgeschäft selbst, die

Competenz des Distriktsgerichts übersteigt.

5. In Fällen, wo die Weiterszichung eine» Urtheils

von dem Distriktsgericht, aus Grund der im §. z und

4 ftstgesczten Competenz abgeschlagen wird, kann die

unterliegende Parthey diesen Abschlag vor das Cantons,

gericht bringen.

Sie wird dabey in Absicht auf die Form und die Zeit,

wie und wenn sie diesen Abschlag vor das Cant. Gericht zu

bringen hat, die ncmlichen Gesetze und Uebungen beobach.

ten, die für die Appellationen jeden Ortes gültig sind.



— 744 —

Im Fall tas Cantonsgericht urtheilt, die Weilers-
Ziehung sey^on dem Distriktsgericht übel abgeschlagen

worden, so soll die Beurtheilung des Geschäfts selbst

von dem Cantonsgericht in der gleichen Sitzung vorge-
uommen werden.

6. Die CantonSgerichte sprechen endlich und inav-
pcllabel über Ansprachen, deren Werft) die Summe
von Los Fr. nicht übersteigt.

7. In Fällen, wo die Appellation eines Urtheils
des Cantonsgerichts aus Grund der §. 6 oder ,c> be-

stimmten Competenz von demselben abgeschlagen wird,
kann die unterliegende Parthey diesen Abschlag vor den

obersten Gerichtshof ziehen.. Es soll dieses aber in
denjenigen Formen geschehen, welche der II. Titel
gegenwärtigen Gesetzes hierüder vorschreibt.

8. Damit die Competenz bestimmt werden könne,
soll jede bürgerliche Ansprache, die nicht bereits einen

bestimmten Werth in Geld hat, zu einer Geldsumme
angeschlagen werden, nach welcher alsdann die Com-
pctenz der Gerichte zu berechnen ist. Es können ffch

die Partheyen bey der ersten Erscheinung vor dem Richter
über die Bestimmung derselben vereinigen, da denn- ihre
Uebereinkunft zu Protokoll gebracht werden soll. ^
soll das Gericht auf Begehren der einen cder andern
Parthey, den streitige» Gegenstand durch z unpartheyi-
sche sachkundige und beeidigte Schätzer würdigen lassen,
deren Schätzung dann zum Maßstab der Competenz
dienen soll.

Bey dieser Schätzung können die Partheyen bloß
dahin übereinkommen : ob der Werth des streitigen
Gegenstandes die Summen von 7? oder auch 800 Fr.
übersteige oder nicht? Die gerichtlichen Schätzer dann
solle» durch ihre Schätzung ebenfalls nur dieß erklären.

9. Betritt der streitige Gegenstand eine Grundge-
rechtigkeit oder andere auf einem liegenden Gut has-
tende Diciistbarkeit, so soll nicht das unbewegliche oder
liegende Gut, auf dem sie haftet, sondern nur der
wirkliche Schaden der zu- oder wegfallenden Dienst-
barkeic gcschäzt und nach dieser Schätzung die Compe-
trnz bestimmt werden.

10. Das Resultat der Schatzimg soll den Partheyen
inner der zur Eingabe der Antwort ftstgesezten Zeitftist
mitgetheilt werden.

11^, Wenn die Würdigung eines streitigen Gegen-
ssandes, der nicht bereits einen bestimmten Werth in
Geld hat,, von den Partheyen bey ihrer ersten Erschei-
ttung. vor dem Nichter unterlassen worden wäre, obere

keine derselben bey solcher ersten Erscheinung die Schat.
zung von dem Richter begehrt hätte, so soll der über

selbigen waltende Prozeß in keinen, Fall weiter gezogen
werden können. Der Präsident ist gehalten, den Par-
theycn diese Folge einer solchen Unterlassung gleich bey

der ersten Erscheinung anzuzeigen: auch soll diese An-
zeige allemal zu Protokoll gebracht werden. Die Vor.

ftchrift dieses §. soll jedoch nur auf diejenigen Rechts-
Händel sich beziehen, welche nach der Bekanntmachung
gegenwärtigen Gesetzes angehoben werden.

i2. Wenn der streitige Gegenstand in einer jährli-
chen Zinspsticht oder ander» periodisch fortdaurenden
Abrichtung besteht, so soll das Capital einer solchen

streitigen Abrichtung zum Maßstab der Competenz an-

genommen werden.

l). In Beurtheilung der Competenz soll jeweilm

nur der streitige Gegenstand selbst und in keinem Fall
die ergangenen Prozeßkosten in Anschlag gebracht werden.

14. Alle Urtheile der Cantonsgerichle in Civilsachen,
welche nicht nach Vorschrift des. §. 6 oder 10 der Com-

petcnz desselben unterworfen sind, können vor den

obersten Gerichtshof, als oberstes Appellaltonsgericht,
gezogen werbe».

ansprachen, Scheidungsfälle, in so weil'sie vor de»

weltlichen Richter gehören, und diftcnigen Jmuriensa-
chen, die in den betreffenden Gegenden nach den vor-
maligen Gesetzen vor die oberste gerichtliche Gewalt
gezogen werden konnten, vor den obersten Gerichtshof
als oberstes App.llationsgericht gezogen werden.

II. T i t e l.
Art »nd Weise der Appellation von

den Cantonsgerichlen an den
obersten Gerichtshof.

-6. Wenn sich eine Parthey über das Urtheil eines
Cantonsgerichts beschweren und dasselbe vor den oder»
ften Gerichtshof ziehen will, so muß sie die Appellation
verlangen, sobald ihr von dem Cantonsgericht das
Urtheil eröffnet seyn wird, und zwar bey Strafe der
Ersitzung der Appellation.

17- Das Cantonsgericht soll die Appellation in allen
Fällen gestatten, welche nicht von seiner Competenz
sind. Es kann sie aber abschlagen, wenn es durch
Mehrheit der Stimmen sinket, daß der streitige Gegen-
stand unter seiner Competenz sey.

18. Das Cantonsgericht soll über die Gestattnng
oder den Abschlag der Appellativ» in der gleichen

Sitzung sprechen, in weicher das Urtheil gefällt, er-
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offne! und die Appellativ» verlangt worden iff. Das
App Ualionsdcgeyren der sich beschwerenden Parthey
so wie die Gestaltung oder der Abschlag desselben, soll

auch allemal der Ausfertigung des Urtheils eingerückt

werden.

19. Wenn das Cantonsgcricht die Appellation ge-

stattet, so soll doch dadurch dem Appellate»» nicht de.

nommen seyn, in der hienach H. 4; destinimlen Form
vor den» obersten Gerichtshof die Compete»»; des Can.

tousgecichts vorzuschützen, falls er glaubt, es hatte solche

Appellation abgeschlagen werden sollen.

20. Für b>e Angade, Gestaltung oder den Abschlag

der Appellation an den obersten Gerichtshof, soll kein

chesonderes émolument vor dem CanlonSgericht gesor-

drlt werden.

21. Jedes Urtheil eines Cantonsgerichts in Cibilsa.
che» soll längstens 7 Tage nach d.ssen Ausfüllung aus-

gcp.riigl und vosiegelt seyn. Auch soll in dcmicldcn
das Datum der Bcsiegieuig deutlich vermeldet werden.

22. Voll Ablaus dieies Termins der 7 Tage yraiveg,
soll der App-llac längstens inner 2r Tu.>en bey dem

Prüstoeul des Cantonsgerichts, welches in 'zweyter In-
stau, geurtheilt hat, die Appellation soristzen; und

zwar bey Strafe der Ersnzung »erncr Äpp.llailvn.
2;. Die gedachte Foristtzung der Appcllatwn besteht

in nachsotgenbe» VoctU)ren: r) Soll bcr Appellat baS

Appellalioasemoluniciil ver höchsten Instanz zu Handen
der Nation mit 52 Fr. bezahlen; 2) soll er seme Pro-
jebuc eingebunden übergeben, und ;) derselben ein Ap-

pellauoaSmemvclal beyfügen.

24. Der President des betreffenden Cantonsgerichts
soll über diese AppeUatlvnsfortsetzung ein genaues Pro-
tokoll führen, in welchem der Tag derselben, so wie
d»e Beobachtung obiger drey Vorschriften, bestimmt
vermeldet stylt muß. Er ist auch gehalten, ein glei-
ches Zeugniß hinten in das Urtheil des Cantonsgerichts
tinzuschreib.n, welches vor dein obersten Gerichtshof
zum Beweis dienen soll, daß die Fortsetzung der Appel-
lation in gesetzlicher Form geschehen sey.

2;. Ferners soll der Gerichlschreiber dem Appellate»
tinea spezifizirtcn Empfangschein für die eingelieferten

Aum a isstcllen, und dieselben zu seinen Handen nehmen.

26. Der President des Cantonsgerichts kann für die

Einschreibung der Appellationsfortsetzung 2 btz. fodern
ünv für seine dirßörlige Mühewalt dehalten; der Ge-

nchtsschreider denn für den spczifizirten Empfangschcin

4 btz. von jeder Seite des Empfangschcins.

27. Die m Folge des §. 2z einzulegende Prozedur

soll keine andern Schriften enthalten, als dichenigcnj
welche in dem erstinstanzlichen Urlheil nach Vorschrift
des §. 2., als prozedurlich vorzeichnel sind ; ftrners dcnw
diejenigen, welche nach solchem erstinstanzlichen Urtheil,
zur Abtreibung der Weilerziehung vor das Cantons"»

gericht ausgefertig! werden.

28. Wenn im Laufe des Prozesses von dem Can--

tonsgcricht ein gerichtlicher Augenschein eingenommen'
worden, so soll das Augenscheinbesindcn desselben alle-

mal von dem Cantonsgerichts - President versiegelt der

Prozedur beygelegt und dem obersten Gerichtshof mit
derselben eingesandt werden. Zu diesem Ende sind die.

jenigcn Richter, welche den Augenschein eingenommen
haben, verpflichtet, ihren Rapport allemal durch ein

schriftliches Augenschein-Befinden dem Gericht abzn-

statten.

2y, Der Cantonsgerichtschreiber soll zu dem Ende
die Prozedur, welche ihm »ach dem 25lcn §. zu Han,
den gekommen, also untersuchen, und wenn sich der

Avpellant unterstanden halte, andere als die odgedach-

ten, mithin ausserprozedurliche Schriften einbinden zu

lassen so soll er solches vnverzüglich schriftlich anzeigen.

Der President soll hierauf den Appellanten von Amts,
wegen, auf den nächsten Gerichtstag, an welchem er'
seiner ctwamgen Entfernung halb erscheinen kann, vor'
das Cantons - Gericht beruffen lassen, und wenn sich

die bedeute Schrift ausserprocedurlich erfindet, dieselbe

ohne weiters aus der Prozedur heraus schneiden lassen.

;o. Ueberdas soll ein solcher Appellant von dem-

Cantonsgericht zu einer Strafe, je nach den Umsiän»-

den von wenigstens einer Woche und höchstens 2 Wochen

Gefangenschaft verurtheilt werden. Sollte er aber

beweise» können, daß die Schuld nicht ans ihn, son-

dern auf seinen Sachwalter oder Advokat falle, so soll

diesem leztcrn die vermeldte Strafe auferlegt werden,
und ein solcher Advokat während z Iahren eingestellt-

werden können.

z l. Das Appellationsmemonal soll schriftlich und

deutlich abgefaßt seyn; es soll tic Thatsache wahr und'

kurz dar-stellen, wie sie sich aus der Prozedur ergiebrp
es soll ferner das Urtheil anführen, über welches tic'
Appellation gelodert wird; es soll in weiterem die Rechts-

gründe und Anführung der Gesetze so kurz und gedrängt'
als möglich enthalten, auf welche der Appellant seine

Appellation stützen will; es soll endlich einen deutlichenl

Schluß enthalten und von dem Verfasser unterschrieben-

seyn. Es darshingegen keinen neuen Geschichtsumstand'
oder Thatsache mthallcnv der sich nicht in der Pbo--
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zcd'.ir vorfindet: auch sollen keine Beschimpfungen dar-
ein gelczt werden, Sach wäre dann, daß solche eben

de> Gegenstand der Prozedur ausmachten, undzwar
bey den im H. eg festgesezten Strafen gegen den Wi-
de: handelnde».

;2. Wenn das Cantonsgcricht die Appellation aus.

geschlagen hat n^d der Appellant diesen Abschlag nach

Mitgäbe des §. ?- vor den obersten Gerichtshof ziehen

will so soll er fein Appellationsmemorial erst gegen die

Vorfrage über die Compctenz der Cantonsgerichrrtchter

und auf Abänderung des Urtheils schliessen welches dm

Abschlag der Appllation verhänget hat. Er soll aber

sofort in einer zweyten Abtheilung des Memorials auch

den Verhalt und die Grunde zu Unterstützung seiner

Appellation über das Geschäft selbst auseinandersetzen,

damit der oberste Gerichtshof sogleich die Sache bcur.

theilen könne, falls derselbe die Appellation übel abge-

schlagen erfinden sollte.

Der President des Cantonsqerichts soll alsobald

durch die Gerichtschrciberey eine getreue Abschrift des

Avpellalionsmemorials verfertigen, und dieselbe dem

Appellanten von Amtswegen durch den Wcibel feines

Wohnorts zustellen lassen, welcher dem erwähnten Prä-
sidcnl ein Zeugniß dieser Verrichtung zurücksendet, das

bis zur Beendigung des Prozesses von der Gerichtschrei-

berey aufbewahrt wurden soll.

54. Der President soll ferner» am Ende der zu über-

sendenden Abschrift des ApvcUaticnsmemvcials vonAmts.

wegen, den Appellant schriftlich auffordern, sein Ge-

gcnmeniorial, lamt der dazu gehörenden Prozedur in.

ner >4 Tagen, nach Empfang der Abschrift des Ap°

pcllationsurtheils bey ihm einzugeben, jedoch mit Aus-

schlus des Tags des Empfanges selbst, gerechnet.

,5. Der President soll in dem Protokoll, welches

er laut §. 24. führen wird, ben der bereits eingefchrie-

denen Appcllationssortfttzung ftrners nun auch den Tag

vermelden, an welchem die Abschrift des Appellations-

memorial dem App.Uanten laut Weibels Zeugniß, zu»

gestellt worden ist.

,6. Der Appellat ist gehalten, inner den obvermeld,

ten 14 Tagen nachfolgende Odlwqenhciten zu erfüllen:

1) soll er dem President und der Gerichtfchrriberey die

im nachfolgenden §. z? bestimmten Gebühren erlegen;

2) eine Prozedur eingebunden so wie ; > fein Gegenme.

morial bey dem Cantonsgerichts- President einlegen,

und zwar unterlassende» Falls bey Verlust des Rechtes,

ein Gegenniemortnl einzulegen, welches ihm der Prrsi.

deut späterhin nicht mehr annehmen soll.

Der Appellat soll an Gebühren erlegen: An den

President für die Einschreibung des Tages der Verrich.
tung des Appellationsmemonals, so wie die Auffode-
rung zur Eingabe des Gegenmemorials und für die Ein.
schreibung der Eingabe desselben, welche der §. z; vyr«
schreibt, in allem 6 dtz. Der Gerichrfchreibercy denn:
für die Abschrift des Appellalionsmemorials auf Stem-
pelpavicr, von jeder Seite z btz. Ueberdieß dann soll

er derselben die Gebühr des Weibels erstatten, welches
ihm das gedachte Memorial verrichtet., so wi- die all,
fälligen Porto, welche für tiefe Verrichtung hätten aus-
gelegt werden müssen.

Z8. Der Cantonsgerichts - President soll diese Einlage
dcS Gegcnmcmorials gleichermassen wie im §. 24 für
die Appcllationsfortfctzung befohlen ist, auf der nemli,
cheu Blattfeite des ziemliche» Protokolls einschreiben. Er
ist auch gehalten, ein Zeugniß hierüber, so wie über
den Tag, an welchem das Appellationsmemorial dem
Appellatcn verrichtet worden, hinten in das Urtheil des

Cantonsgerichts einzusetzen, welches sich bey der Proze.
dur des Appellatcn befindet, damit dasselbe dem obersten

Gerichtshof zum Beweis dienen könne, daß die Einlage
des Gegenmemorials in der gesetzlichen Form gefche.
hen sey.

Z9- Der Gcrichlschreiber soll hierauf die eingeliefer«
ten Aktendes Appellate» zu Handen nehmen, und einen

Empfangfchein darüber ausstellen, wie im §. 25, in
Betreff der Akten des Appellate» vorgeschrieben ist. Auch
kann er für solchen Empfangfchein das ziemliche Einöln«
ment beziehen, welches ihm der §. 26 hiefür gestattet.

40. Die in Folge des §. ;6 einzulegende Prozedur des

Appellatcn soll durchaus so eingerichtet seyn, und in Bc-
trcff derselben, so wie allfällig der Person des Appellatcn,
gleich verfahren werden, wie die § 27, 28 29 und
in Betreff der Prozedur und Person deS Appellate» vor.
schreiben.

4». Das Gegenmemorial soll schriftlich und deutlich
abgefaßt seyn; es soll die Thatsache wahr und kurz dar-
stellen, wie sie sich aus der Prozedur ergiebl. Es soll

ferners das Urtheil anführen, über welches von der Ge-
grnparthcy appetlirt worden ist; es soll in weiterem die

Rcchtsgründe und Anführung der Gesetze so kurz und
gedrängt alS möglich enthalten, welche zu Unterstützung
des a g fochtenen Urtheils dienen mögen, so wie eine

kurze Widerlegung der Rechtsgründe des Appellate« ; es

soll endlich einen deutlichen Gegenschluß enthalten und

von dem Verfasser unterschrieben seyn.

(Die Forts, folgt.)
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Gesetzgebender Rath. >

Beschluß des Gesetzesvorschlag's über
dieCompetenz der uutern Gerichte
und die Formen der Appellation an
den obersten Gerichtshof.

Es darf hin gegen keinen neuen Gefchichtsumstand
oder Thatfache einhalten, der sich nicht in der Pro-
tedur vorfindet; auch sollen keine Beschimpfungen darein
geiezt werden, Sach wäre denn, daß solche eben den

Gegenstand des Prozesses ausmachen, und zwar bey
den im §. 68 ftstgcfczcen Strafen gegen den Widerhqn-
delnden.

42. Wenn das Cantonsgericht die Avpellation abge,
schlagen und der Appellant in seinem Appellationsmc-
morial, zufolge des §. 52, vorerst die Abänderung die-

ses Abschlagsurtheils anbcgehrt, so soll der Appellat
ebenfalls gehalten seyn, in einer ersten Abtheilung sei-

ms Gegenmemorials dasjenige absonderlich anzubringen,
was er zu Behauptung der Compete»; des Cantonsge,
richts nöthig erachtet; und denn ferners auch in einer
zweyten Abtheilung des gleichen Gegenmemorials über
die Sache, selbst eintreten und seine Gegengründe wider
die Appellation der Sache selbst auseinandersetzen, da-
mit der oberste Gerichtshof die Sache selbst bcurthci-
len kann, Falls derstlbe die Appellation übel abgeschla-

gen finden sollte.

4?. Wenn das Cantonsgericht die verlangte Appel-
lation nicht abgeschlagen hat, aber vor dem obersten

Gerichtshof die Vorfrage der Compete«; des Cantons,
gerichts demungeachtet aufwerfen und entscheide» lassen

will, so soll er zuvörderst in einer ersten Abtheilung sei-

ms Gegenmemorials diese Vorfrage absonderlich bchan-

deln; aber denn ferners auch in einer zweyten Abthei-
lung des nemlichcn Gegenmemorials über die Sache
selbst eintreten, wie bereits in dem Z. 42 vorgeschrie-
ben ist.

44. Der President des Cantonsqerichts soll sodann
alsobald durch die Gerichtschreibercy eine getreue Ab«

schuft jenes ersten Theils dcS Gegenmemorials verser»

tigen lassen, welches die Einwendung der Compete»;
des Cantonsgcrichts, von Seite der Appellation ent-

hält; und loll dieselbe dem Appellaut auf gleiche Weise

mittheilen, wie der §. 5; in Betreff des Appellations-
memorials vorschreibt, damit derselbe gegen solche

Einwendung sein Bcantwortungsmemoual abfassen
könne.

45. Auch soll in fernerem für die Abforderung dcS

Beantwortnngsmemorials von dem Appellanten und die

Eingabe desselben, alles das nemlichc beobachtet werden,
was die ;4,n, ;6, z? und ;8 in Betreff der

Abforderung und Eingabe des Gegenmemorials vor-,

schreiben; mit der Ausnahme jedoch, daß der Appel-
lat nur in dem Fall schuldig seyn soll, seine Prozedur
bey der Eingabe des BcantwortüngSmemorials wiedrum
abzugeben, wenn er sie zur Abfassung solchen Memorials
aus der Gerichtschrciberey zurückgenommen hätte.

46. Das Beantwortnngsmemorial soll übrigens in
Rücksicht der Form gleich eingerichtet siy» wie solches

der §. 41 vorschreibt.

47. Der President des Cantonsgcrichts soll die samt,
lichen Appcllationsakten, so bald sie abgedachten Vor-
schuften gemäß vollständig sind mit den dazu eingeleg,
ten Prozeduren, durch die Gerichtschrciberey mit erster

Post franco, an den President des obersten Gerichtshof
einsenden.



— 74 l

m. Titel.
Verfahren vor dem ober st. Gerichtshof.

§. 48. Cs soll von demobersten Gerichtshof ein be-

sonderes Protokoll über bie ihm zugesandten Prozedu-
rcn geführt, und in demselben sowohl die eingesandten

Akten, als der Tag ihres Empfanges, pünktlich auf,
gezeichnet werden. Es soll auch die Gerichtschreiberey
dem Präsident des Cantonsgcrichts ohne Verzug den

Empfang dieser eingesandten Akten mit Specifikation
derselben, zur Bescheinigung überschreiben.

49. Der President des obersten Gerichtshofs über-

giebt sodann die erhaltene Civil Prozedur alsodald dem

Oberrichter, welchen die Wahl des Tribunals zum Be«

richlerstatlcr ernennen wird. Dieser verfaßt darüber
seinen schriftlichen Rapport und übergiebt solchen in die

Canzley, wo er übersezt, und nebst der Prozedur von
allen aktiven Mitgliedern des obersten Gerichtshofs gele,

sen werden soll.

50. Der Rapport soll vorerst die Untersuchung ent,

halten: ob alle die vorgeschriebenen pcremtorischen Ter.
Mme nach Vorschrift des gegenwärtigen Gesetzes beob-

achtet worden seyen Ferner soll er die Competenzfrage
Untersuchen, wenn dieselbe von dem Cantvnsgcricht oder

von einer der Parthey aufgeworfen woroen ist, und erst

nach Abhandlung dieser Vorfrage» die Sache selbst aus-

einandcrsctzen.

51. Der Rapport soll in weiterem die Rechtsfrage vor-
schlagen, eine gedrängte prvzedürtiche Geschichtserzäh-

lung enthalten, und die Gründe der einten wie der

andern Parthey kurz und unparlheyisch entwickeln. Hin,
gegen soll der Rapporteur sein individuelles Urtheil kei-

neswegs in demselben äußern; ausgenommen über die

Frage der Existenz wegen Nichtbeobachtung der vorge-
schrieben?» pcremptorischen Termine; als welche Frage
er von AmkSwegcn untersuchen und sein Befinden dem

Tribunal mittheilen muß. »

52. Nachdem die Lesung, welche jedes Mitglied so

viel möglich beschleunigen wird, vollendet ist, so zeigt

der Gerichischreibcr solches dem Presidenten an, der

dann einen Tag bestimmt, an welchem dieses Geschäft

vor daS Tribunal gelangen soll.

55. Es soll vor dem obersten Gerichtshofkeine münd,

llche Verfechtung in Cwilgeschäflen geduldet werden.

Eben so soll jede Partikularinformation bey den Ober-

richten» sowohl als dein gesammten Tribunal, auft
schärfste untersagt sey».

5,4. Der oberste Gerichtshof soll seine Urtheile über

Civilsachen motlviren, und die Motive dem Urtheil ein,
rücken lassen. Es muß über jedes Motiv besonders

abgemehrt werden.

55. Er soll bey jeder Civilappellation vor allem aus

entscheiden, ob dieselbe in den gesetzlichen Formen be,

sorgt worden oder ob sie aUfallig nach Mitgäbe dieses

Gesetzes ersessen sey.

56. Wenn das Cantonsgerichc die Appellation abge«

schlagen, oder der Appellat die Compete»; vorgeschüzt

hat, so soll nachher diese Vorfrage entschieden werden ;
und erst zulezl das Urtheil über die Sache selbst er-
folgen.

57. Doch sollen diese Entscheide jeweilen alle in der

nemlichen Sitzung geschehen, und dergleichen Expedi«
tion des Urtheils einverleibt werden.

58. Der oberste Gerichtshof soll durch das absolute

Stimmenmchr in Civilsachen sein Urtheil fällen.

59. Sobald das Endurtheil erfolgt ist, sollen die
Akten beyder Partheyen, so wie eine zweyfache AuS,
fertigung dieses Urtheils, durch die Gerichtschreiberey
des obersten Gerichtshofs, an die Gerichtschreiberey
des betreffenden Cantonsgcrichts zurückgesandt werde»,

um solche den Partheyen zuzustellen.

60. Der Tag der Absenkung soll von der Gericht-
schrciberey des obersten Gerichtshof einprotokollirt und
der Empfang von der Gerichtschreiberey des Cantons»

Gerichts an die erstere ohne Anstand zurückbeschcinigt

werden.

61. Die obsiegende Parthey soll bey Herausgab ih-
rcs Doppels des Endurtheils, die Hin- und Hersen-
dungskosten der Schriften erstatten, unter Vorbehalt,
dieselben nach Inhalt des Urtheils, allfällig ihrer Ge-

genparthey zurückfodern zu können.

62. Diejenige Parthey, welcher die Kosten von der

Gegenparihey crsezt werden sollen, kann als Kosten der

Appellation an den obersten Gerichtshof, nichts anders

sodern, als ihre gehabten Auslagen für die zur Ap,
pellation nöthigen Memoriale, die Porto und was sonst

den GerichtSprcffdcnlen und Gerichtsschreibern für dit
Abtreibung der Appellation bezahlt worden ist,

6z. Das Cantonsgericht soll den Partheyen alsobald,
das Eudurtheil von Amtswcgen, zustellen lassen. Der
Beamte, welcher diese Verrichtung macht, soll die

Zeit der Verrichtung, dem Urtheil selbst einschreiben,

und mit seiner Unterschrift bezeugen. Das Urtheil
soll vom Datum dieser Mittheilung an die obst gende

Parthey in der Zcitfrist vollzogen werben können, welche.
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die Gesetze oder Uebungen jeden Ortes für die Voll-
jiehuiig der Uriheile höchster Instanz vorschreiben.

64. In der Berechnung der Termine, welche die.

fes Gesetz bestimmt, sollen alle Tage fortlaufend und

ununterbrochen gezählt werden, ohne einige Abrechnung

tftr Festlage oder anderer gerichtlichen Ferien. Wenn

jedoch der lezte Tag des Termins auf einen Sonntag
fallen sollte, so mag die betreffende Vorkehr am nächst,

folgenden Monrag darauf geschehen.

<5?. Wenn ein Prozeß wegen Gefahr Verzugs oder

aus andern gesetzlichen Ursachen mit verkürzten Termi-

à oder nach dem s. g. Gastrecht geführt worden ist,

so sollen die Termine dieses Gesetzes dahin abgeändert

seyn, daß allemal für 7 Tage bey dem gewöhnlichen

Rechtsgang, bey diesem verkürzten Prozesse zwcymal

24 Stunden gerechnet und bestimmt seyn sollen. Der
oberste Gerichtshof soll dergleichen Prozesse sobald mög-

lich entscheiden und der Tag hiezu ohne Rücksicht auf
die gewöhnliche Folgeordnung angesezl werden.

IV. Titel.
Verantwortlichkeit bey den Appellativ,

nen und allgemeine Vorschriften.
«6. Für alle Verrichtungen, welche dieser Rechtsgang

sowohl dem Presidenten des obersten Gerichtshofs und
den Presidenten der Cantonsgerichte, als aber den Ge.
richtsschreibcrn dieser Tribunale aufträgt, sind dieselben

aufdas strengste verantwortlich. Die Gcrichtsschreiber
werden sich also ebenmäßig bey Herausgabe aller Schrif.
ten von den Partheyen Empfangscheine geben lassen,
gleich wie sie selbst beym Empfang solcher Schriften
ausgestellt haben.

67. Der oberste Gerichtshof soll besonders von Am.
teswegen darüber wachen, daß der Cantonsgerichts-
schrelder die Obliegenheiten getreulich erfülle, welche
ihm der -y. und 40 § in Betreff der anzustellenden

Untersuchung der Prozedürlichkeit der Prozeßschristen,
auserlegt. Er wird einen Fehlbaren hierüber schriftlich
jur Verantwortung ziehen und einen ftlchen, wenn sich

derselbe nicht gänzlich rechtfertigen kann, je nach Be-
wandniß der Umstände mit einer Strafe belegen, wel-
che die Summe von zoo Fr. oder einjährige Einstel-
lung von seinem Amte, nicht übersteigen darf.

68. Der oberste Gerichtshof soll ferners von Am.
deswegen diejenigen, nach Einforderung ihrer schriftlichen
Verantwortung, bestrafen, welche sich zuwider der
Vorschrift der z r, 4.1 und 46, in ihren Memoria-
len, Beschimpfungen, aussrprozekuviiche Thaiftchen,

oder eine offenbar falsche Darstellung des Gegenstandes
in der Absicht den Richter zu hintergehen, erlauben,
oder solche Memoriale ohne Unterschrift eingeben wür.
den. Und zwar je nach Maßgad der Umstände soll-

diese Strafe in einer Geldbuße, die 200 Fr. uichr
übersteigen darf, oder in einer Gefangenschaft vow
höchstens 14 Tagen, ober endlich wenn ter Fchlbare
der Advokat oder Anwaid ist, in einem Verweis vor
dem Cantonsgericht oder in der Einstellung seines Vc-
ruft von längstens 2 Jahren bestehen, falls die Geld-
oder Gefangenschaflsstrafe nicht zweckmäßig scheinen
würde.

69. Diese Strafe soll jeweilm demjenigen auserlegt
werden, welcher das betreffende Memorial verfaßt hat.

70. Wen» eine Appellation ganz grundlos erfunden
wird und mulhwillige Trölsucht oder strafbare Absichten
verrathet, so soll die Parthey durch den obersten Ge-
richlshof zu einer der Strafen verfällt werden, welche
der §. 68 mitgtebt.

71. Wenn der oberste Gerichtshof aus einer vor ihm
gelangenden Cwilprozedur siehet, daß sich ein Advokat
oder Auwald bey derselben Führung murh,villiger Weit»
läufigkeiten, Vernachläßigung des Rechts seiner Clien-
ten oder anderer pflichtwidriger Handlungen schuldig;
gemacht habe, so soll er einem solchen Advokat oder
Anwalt» vorerst seine Verantwortung schriftlich abfor«
der» und wenn er sich dadurch nicht gerechtfertigt sin.
det, eine der im ermcldten §. 68 bestimmten Strafen»
auflegen.

72. Diejenigen Cwilprozcsse, welche vor Bekannt,
machung dieses Gesetzes schon angehoben worden, ftl-
len vor derjenigen Behörde, vor welcher sie vor «sicher
Bekanntmachung gewaltet haben, nach den bisherigen
Gesetzen behandelt werden. Für icde Weiterszichung.
oder Appellation hingegen an eine höhere Behörde, soll
das gegenwärtige Gesetz befolget werden.

7). Ave Gesetze über die Cassation von Civilurthei-
len, und namentlich die betreffende» U. der Gesetze

über die Organisation des obersten Gerichtshofes vom
24. Okt. 1798, 4. und 10. Jenner und iz. Febr.
1799, so wie das Gesetz vom so. Febr. 1800 übe?

die Errichtung absoluter Schiedsgerichte und endlich'
die Gesetze über die Competenz der Distrikts- und Can.-
tonsgerichte, welche dem gegenwärtigen widersprechen,
sollen hicmit zurückgenommen seyn; ausgenommen sürr

diejenigen Fälle, auf welche sie kraft d.s vorhergehen-
den Z. 72 annoch angewandt werden müssen.

74. Gegenwärtiges Gesetz soll gedruckt, öffentlich»
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bekannt gemacht und an den gewohnten Orten ange-
schlagen werden.

Gesetzgebender Nath, 8. Nov.
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Petitionencommißion über

die Bittschrift der 5; Bürger von Zürich.)
Es ist dieß ein Beweggrund, um die nun mit zahlrei-

cheru Unterschriften wiederkockendeBittschrift desto schnei-

ier zu behandeln, deren Schluß dahin gehet: Daß der

durch die Gemcindskammcr ungefragt und millkührlich

vornehmenden Alienation eines Theils des Zürcherischen

.G 'meindguts mit Beförderung Einhalt gethan werde.

Die Petitionencommißion trägt an, diese Bittschrift
der Gemeindskammer von Zürich zu Erstattung ihres

Gcgenberichts durch die Vollziehung zu communicicreu,

nut Befehl bis auf den Entscheid mit fernerer Aliéna,

tion des Gcmcindguts innezuhalten. Die einfache Ver-
Weisung an die Vollziehung wird angenommen, die

Betition dann aber auch der Munizipalitätscommißion
überwiesen.

5. Wie vor einigen Tagen von der Stadt Nidau,
kommt auch von der Stadt Buren eine ähnliche wohl-

gestellte Bittschrift her, die sich einerseits die Bczah-

lung der Tranksteuer gehorsamst verbittet und hingegen

kraft den authentischsten Titeln ihr wohlhergebrachtes

Ohmgeldrecht reklamiert. Die Petitionencommißion

trägt an, diese Bittschrift gleich deren von Nidau der

Finanzcommlßion zu überweisen. Angenommen.

Lülhard erhält für 8 und Rämi für 14 Tag

Urlaub.

Am 9. Nov. war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, io. Nov.
Präsident: Füßli.

Folgende Botschaft des Voll;. Raths wird verlesen

und an die Finanzcommißion verwiesen:

B. G- Sie haben unterm 8. Sept. den Verkauf
des Nationalguts Vraunegg aus dem Grunde verwor-

sen, weil die vorgelegte Schätzung die Losungssumme

um siebenhundert fünf und sicbcnzig Franken übersteige

und die Verwaltungskammcr vor der Rückkunft des

sich entfernten zweythöchsten Ersteigercrs, die Gant

geendet habe. — Wir finden nöthig B. G. Ihnen
noch einmal dieses Geschäft vor Augen zu legen und

Sie mit dessen wahrer Lage bekannt zu machen. —
Die Vcrwaliungskammer wurde erst seil der Erlassung

des Dekrets, welches den Verkauf verwarf, gewahr,
daß sie bey damaliger Uebersenduug des SteigerungS«
verbals an das Finanzministerium, aikv Verschen eine
unrechte Schätzung beygelegt hatte. Sie bezog sich

ncmlich auf eine alte, schon im May 1799 aufge-
nommene Schätzung, welche mit der neuer» vom Merz
I8--0, die sie beyzulegen vergaß, in einem sehr grossen
Abstand ist. — Jene bewirkte ein? Müiderkosung,
diese hingegen zeigt einen beträchtlichen Ueberschuß.

Um Ihnen B. G. dje Verschiedenheil der Resul-
täte, welche jede Schätzung hervorbringt, deutlich zu
machen, fügen wir über jede folgende Berechnung
hier bey:

Die erste, welche Ihnen aus Verschen Fr.
vorgelegt wurde, beträgt 6270 - -

Das höchste Slcigerungsgebot belief

Es zeigte sich also natürlich eine Min-
Verlosung von gz? 5 -

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Erste Anleitung für die Land schullchrer

des Cantons Säntis, zur nützlichen
und zweckmäßigen Führung ihres
Amtes. Auf Befehl des Erziehungs-
raths herausgegeben. 8. St. Gallen
1800. S. Z2.

»Es ist bis jezt — sagt der Erz. Rath in der vor-
gesezten Zuschrift an die Schullehrer des Cantons —>

in den verschiedenen Orten zur bestimmten Zeit freylich
immer Schule gehalten worden, aber wie gelehrt, und
wie die Kinder behandelt wurden, auf das ward an
den meisten Orten weniger Rücksicht genommen und
doch ist dieß das Wesentlichste; wir haben daher für
eine dringende Nothwendigkeit erachtet, unsere össent-

lichen Arbeiten mit folgender Anleitung für die Schul-
lehrer anzuheben. Sie ist nicht schwer zu befolgen
und ihre Befolgung wird den Lehrern ihre Geschäfte
sehr erleichtern, während dem die Schüler ungcmeinen
Nutzen davon ziehen; zugleich aber wird eine genauere
oder nachläßigcre Befolgung derselben deni Erziehungs«
rathe der richtigste Prüfstein sowohl von dem gMen
Willen als den Fähigkeiten der Schullchrer seyn. " —
Die Anleitung selbst enthält die wichtigsten Verhol«
tungsregcln für Landschulen und ist sehr zweckmäßig

abgefaßt.
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